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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1992

Rechtssatz

Gegen die Anwendung des Mandatsverfahrens bei Erlassung des Schubhaftbescheides bestehen keine Bedenken,

wenn die Behörde zum Zeitpunkt der Erlassung des Schubhaftbescheides davon ausgehen konnte, daß der Fremde

der Begehung einer gerichtlich strafbaren Handlung (§12 SuchtgiftG), die mit einer beträchtlichen Freiheitsstrafe

bedroht ist, verdächtig ist. Die Annahme, daß sich der Fremde im Hinblick auf diese Strafdrohung den

fremdenpolizeilichen Maßnahmen durch "Untertauchen" zu entziehen suchen werde, war zu diesem Zeitpunkt nicht

unbegründet.

Schlagworte

Schubhaft, formelle Rechtmäßigkeit, Erlassung des Schubhaftbescheides im Mandatsverfahren

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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